
STATT SCHWABACH

S atz u n g

zur Änderung der Satzung über den Beoauungsplan S - 20 - 67
für Schwabach, für das Gebiet zwischen der Theodor-Heuss
Straße und der Lindenstraße.

Die Stadt Schwabach erläßf auf Grund des § 10 des Bundesbauge
setzes - BBauG - vom 23.6.1960 (EGBl. I S. 341) in Verbindung
mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - CO 
vom 25. Januar 1952 (BayBS I S. 461) und mit Art. 107 Abs. 1 Ur. 1
der Pay e r , Bauordnung (BayBO) vom 1.8.1962" (GVBlo S. 179 ber.~.250)
folgende Satzung über den Bebauungsplan S - 20 - 67 für das rau
gebiet Schwabach, zwischen Theodor-Ileuss-Straße und Lindenstraße.

§ 1

Allgemeines

FUr das Gebiet zwischen Theodor-Heuss-Straße und Id.nd ene t raße
[iltder im r1ai 1967 vom Stadtbauamt ausgearbeitete Plan mit
der .nderung vom 11.6.1971, der zusammen mit den nachstehEnden
rcstsetzungen den Bebauungsplan S - 20 - 67 bildet. Der Plan
ist Eeetandteil der Satzung.

§ 2

Lrt der Nutzung

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird nach Maß
Labe der im Plan vorgenommenen Abgrenzung als allgemeinee v:otn
gebiet (\'lA) und als Baugrund stück für den Gemeinbedarf (Ver
waltung) festgesetzt.

§ 3
Bauwe.i ae

Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

§ 4
Maß der baulichen Nutzung

Tie im Planb~att ausgewiesenen Geschoßflächenzahlen sind Eöcbet
werte. Eine Uberschreitung ist unzulässig.



§ 5
Inkrafttreten

riESe Satzung tritt mit dem Tage der gema § 12 erfolgten
Iek&!ntmachung in Kraft.

Sch'.'labach, den 1. 10. 1971

Stad t

gez. Reimann

Oberbürgermeister

Ge~iß § 12 des BBauG wurde die öffentliche Auslegung des Ee
bauungsplanes Nr. S - 20 - 67 am 16. 10. 1971 im Amtsblatt
der Stadt Schwabach bekanntgemacht.

Schwabach, den 18. 10. 1971

S t a d t

ßM-~~
Oberbürgermeister


